
n_ tn 1 der Beilagen zu den "t""(l~I''l~-:,11;sch:,n Protokol1'~:1 dc·s Nationalrates 

.....-.. XI. Clesetzgcbungsperiode 

A n t r ,8. f-; 

der Abgeordneten Dr.=~yr, Gratz, Dr. van.fongel 

und Genossen. ' ' \: , . /'/ 
betreffend eJ_n B'LmdeSVerfassung\~eset~"'drnJ- tdem Art. 30 

'. ~ . .-

Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 

1929 authentisch ausGelegt vrird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Art. 30 Abs. 3 des Eundes-Verfassunc;se;esetzes in 

der :f.'assu."lS von 1929,DGBl.Hr. 1/1930, 'Vlird gerläß § 8 

des Allseneinen:3ürser:lichen Gesetzbuches authentisch 

ausg8 1.8gt ':JiefolCG: 

IIDas dc:rnPräsid.enten des Nationalrates. semi:iB Art. 30 

Abs. 3 B-VG.zukonmende Recht schließt alle Befugnisso 

in Persohala~~eleßenheiten der Angestellten seiner Ku~zlei 

mit ein. Er trifft solche Entscheid.unsen allein$ 11 

-.-

In formeller Hins,icht vrolle der Jmtrag de1ll Ver­

fassungsausschuß zU:ge~desen i'ierden. 
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---------------

Beg rUn dun g 

Gemäß Art. 30 Abs. 3Bllndes-Verf,'lS~3ungsgesetz in del' 

Fassung von 1929 steht die Ernennung der Angestellten der 

Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates dem Pr~sidenten 

des Nc1t.ionalrates zu .. 

§ q Abs. 3 des GGschiiftsord~iUngsc;esetzes bestimmt, daß 

die Angestellten der Kanz~ei des Pr~sidenten hinsichtlich 

ihrer Stellung, ihrer Pf{ichten und Hechte den Bundeselnge­

stell tengJ.e ichgehal ter; werden. 

Zweck dieser Bestimmungen ist die Slcherung der vollen 

Unabhängigkeit der Parlamentsbediensteten von den obersten 

Organe!! der Vollziehung und deren Hilf~-:;o1:"c;c:me. DU1'ch die 

vorgesehenE authentische Interpretation: in der :3tgestell t 

wird, daß das Ernennungsrecht des Pr~sidenten des National-

stellten seiner Kanzlei umfaßt, soll diese volle U:labhlingig­

kei~ der Angestellten der Kanzlei des ?rtisidcnten deo Datio-

nalrates von dsn obersten Org2nen der Vollziehung des Bundc~ 

(Ar·t. 19 Abs. 1 B-VG.) und deren Hilf;~or~;:Jne eindeutig klar­

gestellt und gcw~hrleistet werden. 

Unter !I Personi':.lanr;c! 1egen11e1 ten 11 51nö sämtliche d ienst-, 

gehalts- und pensionsrechtlichen ~ngelegenheiteri der aktiven 

Bediensteten und der 132amten des Ruhestandc:3 - sO'deit sie 

vom Präsidenten des Nationalrates ernannt wurden - zu verste­

.hen. Weiters geh~rcn hiezu jene das Aufsicht5recht über die 

Personalvertretung betreffenden tngeleeenheiten. 

Die Aufnahme einer Vollzugsklausel erübrigt sich im 

Hinblick auf die Spruchpraxis des Verfassungsgerichtshofes 

(Slg. 5421), zumal es sich hier um eine KompetenZfeststellung 

handel t. Bei der Bet~rkundung und Gegen::"ei chnung wird wie beim 

,Geschärts0rdnungsgesetz des Nationalrates vorzugehen ~ein. 
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